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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zivildienstgesetz 1986, das
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz und das Freiwilligengesetz geän-
dert werden soll - ZDG-Novelle 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erlauben uns, im Rahmen des Begutachtungsverfahrens zum Entwurf ,,Zivildienst-

gesetz-Novelle 2013" die vorliegende Stellungnahme zu übermitteln und ersuchen um

Berücksichtigung der folgenden Ausführungen.

Die österreichische Arztekammer erhebt keine Bedenken gegenüber dem zur Begut-

achtung versandten Entwurf. Wir ersuchen jedoch, im Zuge der Novelle zum Zivil-

dienstgesetz, mit der ja insbesondere die Ziele der Attraktivierung sowie der Verwal-

tungsvereinfachung und -verbesserung des Zivildienstes verfolgt werden, ein in der

Praxis offenbar weit verbreitete, rechtliche Missverständnis klarzustellen.

ad S 23c Abs.22 Zivildienstoesetz

Die Österreichische Arztekammer wurde seitens mehrerer Landesärztekammern er-

sucht, auf eine seit langem immer wieder Probleme aufwerfende Bestimmung im Zivil-

dienstgesetz hinzuweisen.
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Es handelt sich um S 23c Abs 2Z2ZDG, der lautet wie folgt:

$ 23.(...)
(2) Im Falle der Dienstverhinderung durch Krankheit ist der Zivildienstleistende verpflichtet,
1. (.. .)
2. sich spätestens am nächstfolgenden Werktag der Untersuchung durch einen Arzt. zu unter-
ziehen und die von ihm ausgestellte Bescheinigung über Art und voraussichtliche Dauer der
Erkrankung spätestens an dem der Untersuchung folgenden Tag der Einrichtung zu übermit-
teln sowie
3. (...)

lm Arbeitsrecht ist e¡ne analoge Bestimmung norm¡ert, die in

S 8 Abs 8 Angestelltengesetz die Verpflichtung des Angestellten regelt, ,,... eine Bestäti-

gung... über Ursache und Dauer der Arbeitsunfìihigkeit vorzulegen. ..."

Hierzu erhellt die Rechtsprechung, dass unter ,,Ursache" nicht die Diagnose sondern

Gründe der Verhinderung wie Krankheit, Berufskrankheit, Arbeitsunfall oder ähnliches

zu verstehen sind. Zu $ 23c Abs 2 22 ZÐG fehlt bisher eine entsprechende Recht-

sprechung.

Viele Beschäftigter von Zivildienern glauben jedoch, dass mit "Art der Erkrankung"

auch die Diagnose gemeint ist, was sowohl der Rechtsprechung zur analogen Bestim-

mung im Angestelltengesetz wie auch der Bestimmung zur Verschwiegenheitspflicht im

$ 54 Arztec 1998 eindeutig widerspricht.

Die Österreichische Arztekammer regt daher im Zuge der Zivildienstgesetz-Novelle

2013 eine Klarstellung zu $ 23c Abs 2 22ZDG dahingehend an, dass mit "Art der Er-

krankung" nicht die Diagnose gemeint ist. Bei begründetem Zweifel an der Dienstver-

hinderung eines Zivildieners hat der Vorgesetzte gemäß $ 23c Abs 3 ZDG ohnehin die

Möglichkeit, eine Untersuchung durch einen Vertrauensarzt der Einrichtung zu veran-

lassen.
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$ 23c Abs 2 Z 2ZDG sollte daher lauten wie folgt:

$ 23. (...)
(2) Im Falle der Dienstverhinderung durch Krankheit ist der Zivildienstleistende verpflichtet,
1. (...)
2. sich spätestens am nächstfolgenden Werkfag der Untersuchu:rg durch einen Arú. n unter-

ziehen und die von ihm ausgestellte Bescheinigung über die Dienstverhinderung und deren
voraussichtliche Dauer spätestens an dem der Untersuchung folgenden Tag der Einrichtung
zu übermitteln sowie
3. (...)

Die Österreichische Aztekammer ersucht um Berücksichtigung ihrer Ausführungen

Mit ßen

Dr rger
Präsident

?
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